
Amtsblatt des Landkreises

7. Sitzung das Kreistages des Landkreises
Chemnitzer Land am 06. Juli 2005, 17:08 Uhr in

der Sachsenlandhatle, 08371 Glauchau,
An der Sachsenlandhalle, Kullumarl

Tagesordnung:

Öffentlicher Teil:
1. Eröffnung der 7. Sitzung des Kreistages des

Landkreises Chemnitzer Land und Feststellung
der ordnungsgemäßen Ladung umd der Be-
schlussfähigkeit

2. Beratung und Beschlussfassung über außer-
planmäßıge Ausgaben für InvestiNonen in Kin-
dertagesstätten ım Landkreis Chemnitzer Land

3. Beratung und Beschlusshassung zur Uberprü-
fung der Beschäftigten des Landralsamles auf
Hinweis für eine Zusammenarbeit mit dem Mi-
nisterium für Staatssicherheit/Amt für Nationa-
le Sicherheit der ehemaligen ODR unter Einbe-
ziehung der Rosenholzdateien

4, Beratung und Beschlusstassung über eine Stal-
lanplanänderung in der Kreismusikschule
Chemnitzer Land

5. Benennung von zwei Vertretem des Landkrei-
s8s für die Einigungsstelle der ARGE Chemnit-
zer Land

6. Benennung von fünf Vertretern für die MitgNe-
der des Beirates der ARGE Chemnitzer Land

7, Beratung und Beschlussfassung über die Ba-
stellung einer Dienstbarkeit am Hurstück 575/65
der Gemarkung Leukersdarnt

8. Wahl eines Mitgliedes in den Aufsschisral der
Sachsenving-Rennstrecken-Management GmbH

9. Wahl von Nachfolgern in den Stiltungsrat der
Stiftung „Fürderfonds der Kreissparkasse Glau-
chau - Stiftung der Kreissparkasse Glauchau”

70. Informationen
10.1 Bericht des Landrates zum Stand der Umset-

zung der ARGE-Bildung
10.2 Bestellung von Aufsichtsratsmitgledern gemäß

ES Sächsischer Landkreisordnung |, V. m.
Abs. 2 Satz 1 Sächsischer Gemein =

nung

Es schließt sich ein nichtöffentlicher Berätungsteil
an.

Dr. C. Scheurer
Landrat

Chemnitzer Land * 20.06.2005

Soadersitzung des Verwaltungsausschusses des
Kreistages des Landkreises Chemnitzer Land

am DS. Juli 2005, 16:15 Uhr In der
Sachsenlandhalte, An der Sachsentandhatle,

08371 Glauchau, Seminarraum

Tagesordnung:
Öffentlicher Tail

1, Saschlusskassung Dber die Vergabe von Baulols-
tungen nach VOB/A an Kreisstraßen

2, Informationen

Or. C. Scheurer
Landrat 9

Sondersitzung das Beleillgungsausschusses das
Kreistages des Landkreises Chemnitzer Land

am 20. Juli 2005, 17:15 Uhr In dar
Sachsenlandhalle, An der Sachsenlandhalle,

53371 Glauchau, Seminarraum

Tagesordnung,

Öffentlicher Teil
1. Vorstellung der Telbaumaßnahme „Dach- und

Fassadensanierung“ am Schloss Waldenburg
2. Beschlussfassung über die Vergabe von Bauleis-

tungen nach VOR/A für das Schloss Waldenburg,
TellobjektDachsaninung, Vergabepaket 1

3. Beratung und Beschlussfassung zur Errichtung &-
ner Photovoltaik-Anlage im Berullichen Schulzen-
Irum für Wirtschaft und Sozialwesen Lichtenstein

4. Informationen

Es schließt sich ein nichtöffentlicher Beratungstell
an.

Dr, C. Scheurer
Landrat )}

Bekannigabu dar Beschlüsse der Aufgrordentli-
chen Sitzung das Kreistages am 25. Mal 2005

Bazchluss-Nr. 40/05 vom 25. Mai 2005
Der Antrag der Fraktion der ULCL mit nachlolgen-

dem Wortlaut wird abgelehnt:
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Der Kreistag beschließt, den Vertreter in der Gası
schafterversammlung in der Kreiskrankenhaus F
dokR Virchow Glauchau gGmbH anzuweisen, «
Schließung des Krankenhauses Meerane zeitgle
mit der Inbetriebnahme des neuen Gebäudes €
zweiten Bauabschnittes in Grauchau zu vollzielı
Entsprechend ıst der Gesellschaftsvertrag zu ande

Baschluss-Nr. 41/05 vom 25. Mai 28065
Der Landrat wird beauftragt, gegenüber der Sach

schen Staatsregierung mit Nachdruck dahingehe
Zu intervenjaren, dass das Sächsische Staatsminis
rium für Kultus (SMK) und die ihm nachgeordnel
Schulautsichtsbehörden,
= sOweıt und solange die Fortschreibung der Sch

natzplanung durch den Landkreis Chemnit,
Land nicht abgeschlossen ist, keimnerieı Entsch
dungen in Bezug auf den Fortbestand von Sct
ken des Landkreises Chemnitzer Land treffen, ı
dem Inhalt und den langfristigen Strukturs
Scheidungen der vom Kreistag beschlosser
und geltenden Schulnetzplanung des Landkreis
Chemnitzer Land widersprechen,

- alle ggf. zwischenzeitlich diesbezüglich getrof
zen Entscheidungen unverzüglich außer Volk
setzen und deren Rücknahme gegenüber den?
traffanen Schulträgern erklären.

Baschluss-Hr. 42/05 vom 25. Mai 2005
Der Landrat wird beauftragt, die erforderlich

Vorkehrungen dafür zu treffen, dass der Landkr
bei der Schulnetzplanung gemäß 5 23a SchulG
Verbindung mit der Schulnetzverordnung da
Sorge trägt, das Verfahren bis zur Beschlussti
sung über den Schulnetzplan so auszugestaltı
dass die gesetzlich normierten Anhörungs- bzw. £
Veiligungsrechte ın ausreichendem Maße gewa
werden.

Baschluss-Hr. 43/05 vom 25. Mai 2005
Der Landrat wird beauftragt, tür den Fall, dass €

SMK entgegen dem Punkt 1 tätig werden sollte,;
Wahrung und Achtung der dem Landkreis Chemr
zer Land zustehenden und übertragenen gesetzlich
Schulnetzplanungshoheit alle zur Verfügung stehr
dan Mittel und Möglichkeiten - ggf. auch den Klar
w&Q - ZU nutzen. um zwischenzeitlich beschiade
Anördnungen über den Widerruf der Mitwirkung €
Freistaates Sachsen an Schulen das Landkreis
Chemnitzer Land anzufachten bzw, deren Vollzehu
enlgegenzuwirken.

Bekanntmachung des Landratsamtes Chemeilzer
Land als untere Naturschutzbahörds über
die Verkündung dar Zweiten Verordnung

des Landkreises Chemnitzer Land
zur Fesisetzung von Flächennaturdenkmalan

Aus technischen Gründen werden die zur Verond-
nung gehörenden Karten (einschließlich des Verord-
Aungstextes) ersatzverkündet. Die Karten (einschließ-
lich des Verordnungstextes) werden im Landratsamt
Chemnitzer Land, Gerhart-Hauptmann-Weg 2,Presse-
zielle, Zimmer 234, 08371 Glauchau, zur kostenlgsen
Einsicht durch jedermann während der Diensireit von
Montag bis Freitag von jeweils 09.00 bi5 12:00 Uhr.
Dienstag von 13,00 bis 18:00 Uhr und am Donners-
tag von 13:00 bis 15:00 Uhr auf die Dauer von zwei
Wochen nach Verkündung dieser Verordnung Im
Amitsbiatt des Landkreises Chemnitzer Land öffentlich
ausgelegt (Ersatzverkündung).

Dr, C. Scheurer
Landrat

Verkündum
Zweite Verordnung des Landkreises Chemnitzer

Land zur Festsetzung von Flächennaturgenkmalen
Vom 25. Mai 2065

Aufgrund von 5 21 in Verbindung mit 5 40 Abs. 1 Mr.

2

3 und $ 50 Abs. 1 Satz 1 Nr. 3 des SächsischenGeset-
zes über Naturschutz und Landschaftspflege (Sächsi-
sches Naturschutzgesetz - SächsNatSch6G) in der Natı-
fassung der Bekanntmachung vom 11 Oktober 1994
(SächsGVBl. 5. 1601, ber. 199% 5. 106), zuletzt geän-
dert durch Artikel 4 des Gesetzes über Maßaahmen zur
Sicherung der öffentlichen Haushalte 2005 und 2006
im Freistaat Sachsen vom 22. Aprıl 2005 (SächsGV8l.
S. 121) und & 49 Absatz 3 Satz 1 der Landkreisordnung
für den Freistaat Sachsen (SachsLKrO) vom 19. Juli
1993 (SächsGVBi. S. 577), zuletzt geändert durch Artı-
ke i9 des Gesetzes zur Modernisierung der Sächsischen
Verwaltung und zur Vereinlachung von Verwall
salzen vom 05. Mai 2004 (SächsGVBl. 5. 148) hat der
Kreistag des Landkreises Chemnitzer Land mit Be-
schluss vom 20 April 2005, Beschluss-Nummer
35/05, folgende Verordnung arlassarı"

51
Festsetzung als Flächennalurdenkmaie

Die in 8 7 näher bezeichneten Flächen auf dem Ge-
biegt des Landkreises Chemnitzer Land werden als
Fächennaturdenkmale festgesetzt. Die Flächennatur-
denkmaile führen die Bezeichnungen
1. „Kreiselbach Hohenstein-Ernsithal”,
2. „Schildkrötenteich im Rümpfwald”,
3. ‚Schwarzer Teich im Rümplwald” und
4. „Steinbruch Kaulungen“.

82
Schutzgegenstand

(1) Die räumlichen Geltungsbersiche der Schutzg
genstände sind in der Anlage (eine Seite) fi
stücksgenau dargestellt Die Anlage ist Bestar
teil dieser Verordnung

(2) Die Lage und die Grenzen der Flächennaturder
male sind des Weiteren in vier Übersichtskart
im Maßsiab ca 1: 10000 sowie in vier Furk
ten im Maßstab1 2000 bzw 1:2 730 mit eir
durchgezagenen oder durchbrochenen Linda .
emgetragen. Maßgebend für den Gremzverti
sind die Linienaußdenkanten In den Flurkarten
der Ausnahme, dass der Gleisoberbau und Gle
unlarbau auf dem Flurstück 669 der Gemarku
Kaufungen nıcht zum Flächennaturdenkn
„Steinbruch Kaufungen“ gehören. Die Kartensı
Bestandteil der Verordnung.

(3) Die Verordnung einschließlich der in Absatz 2 (
nannten Übersichts- und Flurkarten wird
Landratsamt Chemnitzer Land, Gerhart-Häuy
mann-Weg 2, 08371 Glauchau, Zimmer 234, ;
kostenlosen Einsicht durch jedermann währe
der Dienstzeit von Montag bis Freitag von |ewe
09:00 bis 12:00 Uhr, Dienstag von 13.00 I
18:00 Uhr und am Donnerstag von 13:00 I
15:00 Uhr auf die Dauer von zwei Wochen na
Verkündung dieser Verordnung im Amtsblatt d
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AMTLICHER TEIL
Landkreises Chemnitzer Land öffentlich ausge-
logl (Ersatzverkündung).

[4] Die Verordnung mit der In Absatz ! genannten
Anlage und mit den in Absatz 2 genannten Karten
Ist nach Ablauf der Ausisgungsirist (Ersatzver-
kündung) im Landratsamt Chemnitzer Land zur
kostenlosen Einsicht durch jedermann während
der Sprechzeiten niedergelegt.

83
Schutzzweck

Schutzzwecke sind;
1. im Flächennaturmenkmal „Kreiselbach" die Erhal-

lung des Eichen-Buchenwaldes auf Schultral-
chem Glimmerschiefer einschließlich des angren-
zeren quelinahen Teiles des Kreiselbaches, Ins-
besondere wegen der Bedeutung für den seltsnen
Feuersalamander,

2. im Fächennaturdenkmal _Schildkrötenbeich im
Rümptwald“ die Erhaltung des laubholzreichen
Flachlandbach-Täichens im Aümplwald ein-
schließlich Schlldkrötentsich,

3. Im AFächennaturdenkmal„Schwarzer Teich im
Admpfwald” die Erhaltung des lichten und sump-
figen Wald-Tälchens im Rümpfwakd einschließ-
lich Schwarzem Teich,

4. im Flächennaturdenkmal „Steinbruch Kaufungen”
die Erhaltung des ehemaligen Granmukt-Steinbruch-
geländes mit seltenen Orchideemvorkommen ein-
schleflich Turmalinpegmatilgängen

«US
am Granulit

wissenschaftlichen und kandeskungdlichen
Gründen sowie wegen ihrer Seltenheit und EkgenarL

54
Verbüte

{1) Es kt verboten, die Hächennaturndenkriale zu ba-
seitigen, sowie Handlungen vorzuneltmen, dia zu
einer Zerstörung, Beschädigung, Veränderung
oder nachhaltigen Störung der Hächennsturdenk-
male führen können.

(2) Insbesondere ist verboten:
1.

a 
nn
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u

AUS DEN ÄMTERN

bauliche Anlagen zu errichten, auch solche, die
Kemer bauaufsichtlichen Genehmigungbedürfen,

. Straßen, Wege, Plätze oder Sonstige Var-
kehrsanlagen anzulegen, Leitungen zu verk&-
gen oder Anlagen dieser Art zu verändern,

. die Bodengestalt zu verändern,
, Plakate, Bild- oder Schrifttateln aufzustellen

oder anzubringen,
Abfälle oder sonsöpe Gegenstände zu bahan-
dein, zu lager oder abzulagern,
2u lännen, Luftverungsinkgungen oder Er-
schütterungen zu verursachen Sowie FauBT-
stellen einzurichten,

7, zu zeiten, zu lagem, Wohnwagen, sonstige
Fahrzeuge oder Verkaufsstände aufzustellan,
Pflanzen einschließlich Gehölze oder (Ihre Teile
oder Entwicklungsformen einzubringen, Zu
gninehmen, zu beschädigen oderzu zerstören,

Tiere einzubringen, wikdlebenden Tieren nach-
zustellen, sie mutwillig zu beunmuhlgen, sit zu

Information zum Antrag auf Übernahme des
Eitarnbaltrages für den Sasuch elper

Kindertagesainrichtung

DerLandkreis Chemnitzer Land als örtlicher Träger
der Öffentlichen Jugendhilfe übernimmt auf Anlrag
den Elternbeitrag beim Besuch eines Kindes In ainer
Kindertageseinrichtung, werm die Belastung den E}-
tem nicht zuzumuten Ist. Die gesetzlichen Vorschrif-
am dazu sind das Kinder- und Jugendhitegesetz

SergeMill) in Verbindung mit dem Sächsischen Kın-
sslättengesetz (SächsKitaG) und dem Soamal-

hütegesetz (SGB Xi).
Für die Bearbeitung und Entscheidung über die An-

ige ıst im Landratsamt Chemnitzer Land das Ju-
gendamt zuständig

Für die Prüfung des Antrages und Feststellung der
Belasiungsgrenze t die lückenlose Vorlage von Ein-
komunersnachweisen sowie enisprechender Nach-
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langen, zu verletzen oder zu töten oderPuppm.
Larven, Eier oder Nester oder sonstige Brut-
Wahn- oder Zufluchtstätten cheser Tiere zu Bnt-
fernen, zu beschädigen oder zu zerstören,

10, Entwässerungs- oder andere Maßnahmen
vorzunehmen, dıe den Wasserhaushalt das
Gebieles verdndem,

17. die Ander bisherigen Grundstücksnutzung zu

12. rgaraschen Oder muneralischen Dünger ein-
on,

13.Pflänzanschutz-,
zubrin

Schädlingsbekämplungs-
mitlet oder andere Chemikalien auszubringen,

14. Gewässer oder Feuchtgebiete zu Verungint
Jan, zu verändern oder zu schädigen,

15. mit Booten bzw. anderen Schwimmperiten zu
Yahran,

161m gen Fächennaturdenkmalen „Kreiselbach
Hohenstein-Ermstthal", „Schildkrötenteich Im
Rümpiwald” und „Schwarzer Teich Im
Aumplwald“ zu angeln,

17, Haächen außerhalb der Öffentlichen Straßen
und markierten Wege zu beireten, auf diesen
zu reiten oder mit motorgetriebenen Oder be-
spannten Fahrzeugen zu befahren,

18. die Nutzung für sportliche, touristische oder
ähnliche Zwecke jeglicher Art,

19. amtliche Kennzeichen zu beschädigen, Zu Zer-
Slören oder zu entfernen,

55
Zulässige Handlungen

1) 6 4 gllt nicht für
f die ordnungsgemäße Ausübung der Jagd,
2.

3

4

die ordnungsgemäße Fischerei in Ihrer bishe-
rigen Art und in ihrem bisherigen Umfang,

, die ordnungsgemäße landwirtschaftliche Nut-
ZUR,

den Dauerwalgcharakter in den Flächennätur-
denkmaları „Kreiselbach Hohenslein-Ermstthal“,
„Schildkrötenteich im Rümpfwald" und
„Schwarzer Teich ım Rümpfwald” gewährleistet,

. de ordnungsgemäße Forstwirtschaft Im Fa-
Chennaturdenkmal „Steinbruch Kaufungen“,
dia sonstige ordnungsgemäße Nutzung der
Grundstücke und der rechtmäßig bestehen-
dan Einrichtungen in der brsherigen Art und
Im bisherigen Umfang sowie deren Untarhal-
tung und Instandsetzung,
behördlich angeordnete odar zugelassene
Kennzeichnungs-, Überwachungs- und Pfe-
Demaßnahmen,

. bahördlich angeordnete oder zugelassene Ba-
schilderungen,

. notwendige Waktschutzmaßnahmen Im Sinne
des Waldgesetzes für den Freistaat Sachsen
In der jeweils geltenden Fassung,

10. die pflichtgemäße Wahrung der technischen
Sicherheit sowie Durchführung von Trassen-
Iraihaltungsmaßnahmen der 220 KV-Freilet-

weise von Kasten der Unterkunkt, Versicherungen,
Werbungskosten, bheschderen Belastungen usw.
(sinhe Hinwaishlatt Elternbeiträge) unbedingt erfar-

Zur Vorlage der vollständigen Unterlagen lat der
Antragsteller im Aatıman seiner Mikwirkungspificht
gemäß den 55 60 H. SG8 1 verpflichtet,

Die Antragstellung soll zukünftig in einem der
drei Bürgerservicesiellen der Landkreisverwaltung
erlalgen. Dort wird durch die Mitarbeiter beraten
und gleichzeitig auch die Antragsiormulare ausge-
geben.

Folgende Servicabüras stehen hierfür zur Verfügung:

» Glauchau, Gerhart-Hauptmann-Wag2
= Hohenstein-Erpstihal, Am Bahnhof9
+ Limbach-Oberfrohne, Jägerstraßs 23

tung Rührsdorf - Grossen im Flächennatur-
denkmal „Kreiselbach Hohenstein-Ernsithal”.

{2 QL0  agilt auch‘nicht, solange und soweit sich die
ke nach & 3 durch vertragliche Rege-

kıngen zwischen der unteren Naturschutzbehörde
und den Elgenlümern oder Nutzungsberechtigten
arreichen kassen.

856
Pflagamaßnahmen, Duldany

HH} Pilegemaßnahmen tür die einzelnen Flächenna-
Turdenkmale kann die untere Naturschubzbehörde
In Pilegaplänen festlegen,

{2) Insbesondere sollen folgende Maßnahmen
durckgehührt werden:
1. Aufkichten der Ufergehölze der Teiche in den

Flächennaturdenkmalen „Schildkrötenteich
im Rümpfwald“ und „Schwarzer Teich im
Rümpiwald”,

2. In gen Flächannaturdenkmalen „Schildkröten-
talch im Aümpfwald” und „Schwarzer Teich
{m Aümpfwahl” sollen im Zuge forstlicher Ba-
wirtschaftung nicht slandortgerechte
und/oder nich! heimische Bäume entnommen
und durch heimische standortgerechte Bäy-
me erselzt werden,

3. Gehölzausschnitt sowie Mahd im Bereich
Nchtbedürkiger Gesellschaften wie des Kna-
benkrauf- und Sittervorkammens im Flächen-
naturndenkmal „Steinbruch Kaufungen”

{3} Die jeweils gellenden Pflegemaßnahmen können *—
wann der Maturschufzbehörde vertraglich
geregelt oder angeordagt wenden,

(4) Eigentümer und Nutzungsberechktigte haben die
Kannzeichnungs-, UÜberwachungs- und Pfliege-
maßnahmen zu dulden. Auf Antrag kann ihnendie
Drehlührung der Pflegemaßnahmen übertragen
werden.

67
Befreiungen

Von den Yerboten dieser Verordnung kann die Na-
t u rschu tzbehördenach 5 53 SächsNatSchG In der je
wehs Deflanden Fassung Befreiung gewähren.

58
Anzeigeptlicht

Schäden in Fitchennaturdenkmalen sind gemäß
$ 55 SachsNatSchG in der jeweils geltenden Fassung
von den Grungstückseigentumern oder den Nuf-
rungsberechtigten unverzüglich der Naturschulzbe-
hörde unmittelbar oder über die Gememdeverwal-
burg anzuzeigen,

69
Drdnungswidrigkeiten En

(1) Ordnungswidrig im Sinne des5 67 Abs. 1 Nr. 1
SächsNarSchü in der jeweils geltenden Fassung
handel, wer in dem Fachennaturdenkmal vor-
sätzlich oder fahrlässig entgegen & 21 Abs. 5

Bitin losen Sie auf Salte 7 welter

Amtsblatt des Landkreises Chemnitzer Land * 20.06.2005

Dar Bürgerservice ist geöffnet:
Monat bis Donnerstag 07:00 bis 18:00 UhrFreitag 09:00 bis 12:00 Uhr
Sarıstag (wechselnd) 05:00 bis 12:00 Uhr

Dia konkreten Termine sind im Amisbiatt das Land-
kreises nachzulesen.

Die für die Bearbeitung des Antrages erforderlichen
Unterlagen sind im Original vorzulegen Diese wer-
den durch das Servicebüro kostenlos kopiert bzw.
eingescannl und bei Vollständigkeit an das Jugend-
amt zur Bearbeitung weitergeleitet.

Rückfragen zur Antragstellung können unter der
Rufnummer 03763 45100 des a r  gestellt
werden. Im Interesse einer zügigen Antragsbearber-
burg ist von Anfragen im Jugendamt Grundsätzlich
abzusehen.

karigmi
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Fortsetzung von Seite 3
SächsNatSchG ın der jeweils geltenden Fassung
In Verbindung mıt & 4 ohne vorherige schrifliche
Belreiung verbotene Handlungen vornimmt, Crd-
Mungswidrig handelt, wer ein Flächennaturdenk-
mal beseitigt sowie Handlungen vornimmt, (He zu
einer Zerstörung, Beschädigung, Veränderung
oder nachhaltigen Störung eines Flächennatur-
denkmales führen.
Insbesondere 151 ordnungswidrig:
1, bauliche Anlagen zu errichten, auch solche,

die keiner bauaufsichtäichen Genehmigung
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mittel oder andere Chemikalien auszubringen, stören oder zu entfernen.

14. Gewässer oder Feuchtgebiete zu verunmeind- | (2} Drdnungswidrig im Sinne des & 61 Abs. 1 Nr.1
gen, Zu verändern oder zu schädigen, SächsNatSchG in der jeweils geltenden Fassung

15. md Booten bzw. anderen Schwimmperäten zu handelt, wer vorsätzlich oder fahrlässig einer voll-
Tahran, ziehbaren Nebenbestimmung zuwiderhandelt, mit

16.In dem Flächennaturdenkmal „Krakselbach der eine nach $ 8 erteilte Befreiung versehen wor-
Hohenstein-Ernsithal", „Schildkrötentasich im dan ist.
Rümpfwald“ oder „Schwarzer Teich Im
Rümpfwald” zu angeln,

17.Flächen außerhalb der öffentlichen Straßen
und markierten Wege zu beiraten, auf cdipsan
Zu reiten oder mit motorgelriebenen oder be-

510
In-Krafi-Treten

Diese Verordnung Iritt am Tage nach Ablauf dar in
52 Abs. 3 festgesetzten Auslegungsirist In Kraft,

bedürfen, spanndten Fahrzeugen zu befahren,
2, Straßen, Wege, Plätze oder sonstige Wer- 18.die Nutzung für sportliche, touristische oder Gluchau, den 25, Mai 2005

kehrsanlagen anzulegen, Leitungen zu verle- ähnliche Zwecke jeglicher Art, Dr. C, Scheurer
gen (der Anlagen dieser Art zu verändern, 19. amtliche Kannzeichen zu beschädigen, zu z8r- Landrat D

3. die Bodengestalt zu verändem,
4. Plakate, Bild- oder Schrifttafeln aufzusteflen Anlage zur Zweiten Verordnung des Landkreises Chemnitzer

oder anzubringen,
5. Abfälle oder sonstige Gegenständezu behan- Land zur Festsetzung von Flächennaturdenkmalen

dein, zu lagern oder abzulagem,
6. zu lärmen, Lultverunreinigungen oder Er- Bezeichnung des Gemarkung | vollständig oder Größe das

schütterungen zu verursachen Sowie Feuer- ächen- Teilweise betraffan«e Fiächensatur-
stellen einzurichten, Katurgankmales Flurstäckanummermn, dankmalas In Hektar

7. zu zeiten, zu lagern, Wohnwagen, sonstige Besonderheiten

Pla na dar re To „Kreiseibach Hobenstein | 1027, 1027a, +028.1125, 1154; | ca. 4.0
oder Entwicklungsformen einzubringen,zu | |  Hohenstain-Emstihal“ rechtswfrig das Kraiselbaches
entnehmen, zu beschädigen oder zu zerstören, ehört ein zehn Meter broiter„2,9. Tiere einzubringen, wiltfebenden Tieren Bach- ewisserrandsiralfen gemäß
zustellen, sie mutwißlg zu beunduhigen, sie zu Sichs In den wel EEG
fangen, zu verletzen oder zu täten oder Puppen, MM Zum nnalurde
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(Beslandteil der Zweiten Verordnung des Landkreises Chemnitzer Land
zur Festsetzung von Flächennaturdenkmalen)

Kartengrundlage: Topographische Karte 1:10 000, Blatt 5042-SW (1996) und 5142-NW (1995)

Legende: Schutzgebietsgrenze, im Original rot Gr ]

Glauchau, den

Dr. C. Scheurer Dienstsiegel
Landrat

Verfahrensvermerke:

Öffentliche Auslegung des Verordnungsentwurfes: Öffentliche Auslegung der Verordnung
(Ersatzverkündung):

Vom: Bis: Vom: Bis:

Glauchau, den Glauchau, den

Zetsche Dienstsiegel Zetsche Dienstsiegel]
Amtsleiter Amtslei



&
L

e
m

 
An

SE_


